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Der Landeswahlleiter THÜRINGEN 

 

Pressemitteilung 253/2019 vom 25. September 2019 

Der Landeswahlleiter Günter Krombholz informiert: 

„Ratgeber Landtagswahl 2019“ – Teil 1 
 
„In der Zeit vor der Landtagswahl erreichen uns viele Anfragen „Rund um die Wahl“. Deshalb habe 

ich mich entschlossen, häufig gestellte Fragen von Bürgern und Medien aufzugreifen, 

zusammenzustellen und zu beantworten. In 5 Pressemitteilungen wird der ‚Ratgeber Landtagswahl 

2019‘ veröffentlicht“, so Landeswahlleiter Günter Krombholz. 

 

Die heutigen Fragen: - die heutigen Antworten: 

1 Wahlrecht und Wahlbenachrichtigung 

1.1 Wer kann bei der Landtagswahl seine Stimme abgeben? 

Alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens 

drei Monaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Thüringen haben, 

sind wahlberechtigt. Nicht wahlberechtigt ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht 

nicht besitzt. 

Für die Ausübung des Wahlrechts ist es erforderlich in das Wählerverzeichnis eingetragen 

zu sein oder einen Wahlschein zu haben. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 

einmal und persönlich ausüben. 

 

1.2 Wer wird in das Wählerverzeichnis eingetragen? 

In das Wählerverzeichnis werden alle Personen automatisch eingetragen, die am Stichtag, 

dem 15. September 2019 (42.Tag vor dem Wahltag) bei ihrer Gemeinde gemeldet sind und 

bei denen feststeht, dass sie wahlberechtigt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

Wer am 15. September 2019 nicht für eine Wohnung gemeldet ist, sich aber seit 

mindestens drei Monaten gewöhnlich im Freistaat Thüringen aufhält, wird auf Antrag bis 

zum 6. Oktober 2019 (21. Tag vor dem Wahltag) ins Wählerverzeichnis bei der zuständigen 

Meldebehörde eingetragen. 

 

1.3 Was muss ich tun, wenn ich kurz vor der Wahl umziehe? 
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Einige Wochen vor dem Wahltag, nämlich am 15. September 2019 (42.Tag vor dem 

Wahltag) werden die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl erstellt. 

Für den Fall, dass jemand in der Zeit danach bis zum Wahltag umzieht, gelten im Hinblick 

auf die Wahlteilnahme folgende Bestimmungen: 

 

Umzug innerhalb von Thüringen: 

Auf Antrag kann sich der Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis des neuen 

Wohnortes eintragen lassen, sofern die meldebehördliche Anmeldung nach dem 

15. September 2019 (42.Tag vor dem Wahltag) erfolgte und der Eintragungsantrag bis 

zum 6. Oktober 2019 (21. Tag vor dem Wahltag) schriftlich bei der zuständigen 

Gemeindebehörde gestellt wurde. Im Übrigen kann der Wahlberechtigte auch per 

Briefwahl im bisherigen Wohnort wählen. 

 

Zuzug aus einem anderen Bundesland: 

Bei einem Zuzug aus einem anderen Bundesland ist der Umziehende in Thüringen nur 

dann wahlberechtigt, wenn er seit mindestens drei Monaten hier lebt. Wer nach dem 

27. Juli 2019 aus einem anderen Bundesland zuzieht, darf in Thüringen am 

27. Oktober 2019 nicht an der Landtagswahl teilnehmen. 

 

1.4 Wer bekommt eine Wahlbenachrichtigung? 

Jeder Wahlberechtigte der im Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält spätestens am 

6. Oktober 2019 (21. Tag vor dem Wahltag) eine schriftliche Wahlbenachrichtigung. Darauf 

befinden sich u. a. Angaben zu Wahlraum und Wahlzeit, den Ort, an dem der 

Wahlberechtigte seine Stimme abgeben kann, Angaben zur Barrierefreiheit sowie der 
Hinweis, wie man eine Briefwahl beantragt. 

Wohnungslose Wahlberechtigte, die einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 

stellen, bekommen keine Wahlbenachrichtigung, sondern bei der Antragstellung einen 

Wahlschein und die Briefwahlunterlagen. 

 

1.5 Was kann derjenige tun, der keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat? 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhält, sollte im Zeitraum vom 7. bis 11. Oktober 2019 

(20. bis 16. Tag vor dem Wahltag) während der üblichen Öffnungszeiten bei der 

zuständigen Gemeindebehörde Einsicht in das Wählerverzeichnis nehmen und überprüfen, 

ob er als Wahlberechtigter eingetragen ist. Liegt eine Eintragung im Wählerverzeichnis vor, 

dann kann auch ohne Vorlage der Wahlbenachrichtigung im zuständigen Wahllokal 

gewählt werden, wenn ein gültiger Personalausweis oder Reisepass vorgelegt wird. 
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Sofern keine Eintragung im Wählerverzeichnis vorhanden ist, und der Bürger glaubt 

wahlberechtigt zu sein, dann muss bis zum 11. Oktober 2019 (16. Tag vor dem Wahltag) 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis eingelegt werden. In diesem Fall wird die 

Wahlberechtigung des Antragstellers überprüft. Liegen die Voraussetzungen für die 
Eintragung in das Wählerverzeichnis vor, wird der Antragsteller in das Wählerverzeichnis 

aufgenommen. Er erhält dann eine Wahlbenachrichtigung. Der Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Gemeinde 
einzulegen. 

 

1.6 Was muss man tun, wenn die Angaben auf der Wahlbenachrichtigung fehlerhaft sind? 

Wer eine Wahlbenachrichtigung mit zum Teil fehlerhaften Angaben erhalten hat, kann 

trotzdem an der Wahl teilnehmen. Er sollte aber seine Gemeinde informieren, damit sie das 

Melderegister berichtigen kann und seinen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 

mitbringen, damit er sich über seine Person ausweisen kann. 

 

1.7 Was muss man tun, wenn man zwei Wahlbenachrichtigungen erhalten hat? 

Jeder Wahlberechtigte kann nur einmal und nur am Ort seiner Hauptwohnung wählen. 

Hauptwohnung ist die überwiegend genutzte Wohnung; bei Ehepaaren die gemeinsame 

Wohnung. 

Wenn eine Person zwei Wahlbenachrichtigungen an die gleiche Adresse bekommen hat, 

könnte es sein, dass diese aufgrund eines technischen Fehlers doppelt im 

Wählerverzeichnis steht. Man sollte dann in dem Zeitraum zwischen dem 

7. bis 11. Oktober 2019 (20. bis 16. Tag vor dem Wahltag) bei der zuständigen Gemeinde 

Einsicht in das Wählerverzeichnis nehmen. Ist die Person tatsächlich doppelt eingetragen, 

muss man innerhalb dieser Frist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde 

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen. Die Gemeinde wird dann eine Eintragung 

streichen. 

Wohnt unter der gleichen Adresse ein namensgleicher Verwandter und ist nicht erkennbar, 

welche Wahlbenachrichtigung wem zuzuordnen ist, so sollte dies insbesondere vor der 

Beantragung von Briefwahlunterlagen durch Rücksprache bei der Gemeinde oder Einsicht 

in das Wählerverzeichnis geklärt werden. 

Wer mehrere Wohnungen in Thüringen innehat und aus diesem Grund an verschiedene 

Adressen mehrere Wahlbenachrichtigungen bekommen hat, muss sich bei der Gemeinde, 

in der er nicht seine Hauptwohnung hat, aus dem Wählerverzeichnis streichen lassen. 

 

1.8 Was ist, wenn ich am Wahltag plötzlich erkranke? 

In diesem Fall ist die Beantragung eines Wahlscheines noch am Wahltag bis spätestens 

15:00 Uhr bei der zuständigen Gemeindebehörde möglich. 
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Der Antragssteller (erkrankter Bürger) beauftragt mittels Vollmacht (Schriftform), unter 

Angabe des Grundes (plötzliche Erkrankung), eine Person (Vertrauensperson), die 

erforderlichen Briefwahlunterlagen bei der Gemeindebehörde abzuholen. 

Nach dem Wahlvorgang durch den erkrankten Bürger, müssen diese Briefwahlunterlagen 

schnellstmöglich (bis 18:00 Uhr) bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle durch die 

o.g. Vertrauensperson abgegeben werden. 

 

 
 

 Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Landeswahlleiters unter der Adresse 
http://wahlen.thueringen.de 

 
Weitere Auskünfte erteilt: 
Büro des Landeswahlleiters 

Telefon: 03 61 57 331-91 20 
Kontakt: wahlen@statistik.thueringen.de 

mailto:presse@statistik.thueringen.de
http://www.statistik.thueringen.de/
http://www.twitter.com/statistik_tls
http://wahlen.thueringen.de/
mailto:wahlen@statistik.thueringen.de

